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1 AUSGANGSLAGE UND ZWECK DER PLANUNG 

Der Flächennutzungsplan stellt für das gesamte Gebiet der vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Waldkirch / Gutach i.Br. / Simonswald die vorgesehenen Flächennutzun-
gen in ihren Grundzügen dar. Bebauungspläne, die bauliche und andere Nutzungen im 
Detail verbindlich regeln, sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Für das Gebiet der Gemeinden Waldkirch, Gutach i.Br. und Simonswald wurde im 
Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft ein gemeinsamer Flächen-
nutzungsplan aufgestellt. Dieser wurde am 04. Oktober 2001 wirksam. Seitdem wurde 
der Flächennutzungsplan mehrmals punktuell geändert. Ein erstes Mal im Bereich der 
Gemeinde Simonswald. Eine weitere Flächennutzungsplanänderung (2. FNP-
Änderung) wurde im Bereich der Stadt Waldkirch für insgesamt 4 Teilflächen durchge-
führt, die 4. Änderung wieder im Bereich Simonswald. 

Im Zuge der 3. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans wurde durch die Ge-
meinde Gutach in Zusammenarbeit mit der Straßenbauverwaltung des Landkreises ein 
Standort für den Bauhof der Gemeinde Gutach sowie des neuen Standortes der Stra-
ßenmeisterei gesucht und planungsrechtlich gesichert. Anlass war die Verwaltungs-
strukturreform in Baden-Württemberg vom 01.01.2015 und den damit im Jahre 2007 
einhergehenden Veränderungen in den Zuständigkeitsbereichen und den zu betreuen-
den Streckennetzen. Der bisherige Standort der Straßenmeister in Waldkirch sollte ver-
legt werden, optimalerweise an einen verkehrlich gut angeschlossenen Standort in der 
Gemeinde Gutach. Um Synergieeffekte nutzen zu können, wurde für Bauhof und Stra-
ßenmeisterei ein gemeinsamer Standort gesucht. Basierend auf einer umfangreichen 
Standortalternativenprüfung wurde südlich der L 173 zwischen der Trasse der Elztal-
bahn und der neuen Gemeindeverbindungsstraße zwischen Bleibach und Gutach ein 
Standort gefunden und durch die Änderung des Flächennutzungsplans sowie der Auf-
stellung eines Bebauungsplans entsprechend planungsrechtlich gesichert. In der Sit-
zung des gemeinsamen Ausschusses der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Waldkirch / Gutach i.Br. / Simonswald wurde am 23.04.2015 der Wirksamkeitsbe-
schluss für die 3. Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. Der Bebauungsplan 
„Gemeinbedarfsfläche Kommunaler Bauhof und Straßenmeisterei“ wurde am 
15.10.2013 als Satzung beschlossen und trat mit öffentlicher Bekanntmachung kurz 
darauf in Kraft. Zeitnah nach den Beschlüssen wurde der neue Bauhof am geplanten 
Standort errichtet. Die Verlagerung der Straßenmeisterei hingegen wurde nicht vollzo-
gen, da der Landkreis als Träger zwischenzeitlich eine andere Lösung favorisiert. 

Anlass der nun vorliegenden 5. punktuellen Flächennutzungsplanänderung ist der Plan 
der Gemeinde Gutach, die realisierte Bebauung im Bereich des Bauhofs zu ergänzen 
und den Standort der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes hierher zu verlegen, so 
dass zum einen die verbliebenen Flächenpotenziale erschlossen, zum anderen aber 
auch durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Nutzungen Synergieeffekte ge-
nutzt werden können. Für beide Nutzungen gibt es dringenden Handlungsbedarf. Die 
Feuerwehr von Gutach besteht heute aus 3 Abteilungswehren, die jedoch mit ihren Ge-
rätehäusern jeweils nicht die geltenden Richtlinien und Bestimmungen einhalten kön-
nen. So gibt es beispielsweise in der Abteilung Bleibach keine Umkleideräume, so 
dass sich die Kameraden und Kameradinnen gemeinsam hinten den Fahrzeugen in 
der Fahrzeughalle umkleiden müssen. Eine Erneuerung der bestehenden Standorte ist 
nicht sinnvoll, so dass, um die Schlagkraft der Feuerwehr zu erhöhen und die Leistun-
gen zu optimieren, die Abteilungen zusammengelegt werden sollen. Nutzungskonflikte 
durch die Einsatzfahrten sowie Beeinträchtigungen durch die Lage der Feuerwehren 
inmitten der dörflichen Siedlung, beeinträchtigen sowohl die Feuerwehren in der Be-
wältigung ihrer Aufgaben, als auch die dörfliche Gemeinschaft durch die Belastungen 
durch Lärm und Verkehr. Dementsprechend wurde durch die Gemeinde ein neuer 
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Standort gesucht, der zentral gelegen und verkehrlich gut angebunden sein soll, so 
dass im Katastrophenfall das gesamte Versorgungsgebiet, das bis nach Simonswald 
reicht, schnell erreicht werden kann. Darüber hinaus kann an den drei Altstandorten die 
Situation deutlich aufgewertet werden, da die bestehenden Nutzungskonflikte entfallen. 

Auch für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) besteht dringender Handlungsbedarf. Heute 
liegt der Standort der Kreisrettungswache in Waldkirch. Durch die hier anstehende Er-
weiterung der angrenzenden Feuerwehr, kann dieser Standort jedoch nicht weiter ge-
nutzt werden, so dass auch hier dringend ein neuer Standort gefunden werden musste. 
Das Versorgungsgebiet des DRK umfasst fast das gesamte Elztal, so dass auch hier 
die Lage an einer überörtlichen Erschließung wesentliches Kriterium bei der Suche 
nach einem neuen Standort war. 

Die Gemeinde Gutach i.Br. hat sich entschlossen, einen gemeinsamen Standort für 
den Katastrophenschutz zu entwickeln, so dass die anstehenden Aufgaben gemein-
sam bewältigt werden können. Die verschiedenen Nutzungen an einem Standort erhö-
hen die Schlagkraft der einzelnen Akteure, schaffen Synergieeffekte und verbessern 
die Zusammenarbeit in einem Ernstfall. Zukünftig könnte an diesem Standort darüber 
hinaus auch noch ein zentraler Stützpunkt des Hochwasserschutzes im Bereich des 
mittleren Elztals ausgebaut werden, so dass dann auch für diesen Katastrophenfall ei-
ne koordinierte Rettung gewährleistet ist. 

Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft hat dementsprechend beschlossen, das jetzt 
vorliegende 5. Flächennutzungsplanänderungsverfahren durchzuführen, um die Verla-
gerung von Feuerwehr und Rettungsdienst zu ermöglichen. Parallel soll ein Bebau-
ungsplan aufgestellt werden. 

2 VERFAHREN 

Verfahrensablauf 

30.08.2019 – 
01.10.2019 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonsti-
ger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB. Gleichzeitig 
werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf-
gefordert, sich zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung zu äußern (Scoping).  

30.08.2019 –
01.10.2019 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  
§ 3 (1) BauGB. 

__.__.____ Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald fasst gemäß § 2 (1) 
BauGB den Aufstellungsbeschluss für die 5. Änderung des Flächen-
nutzungsplans. 

__.__.____ Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald behandelt die in der 
frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen, billigt den 
Entwurf und beschließt die Durchführung der Offenlage für die 5. 
Flächennutzungsplanänderung. 

__.__.____ – 
__.__.____ 

Durchführung der Offenlage gem. § 3 (2) BauGB und der Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) 
BauGB. 
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__.__.____ Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald behandelt die in der 
Offenlage eingegangenen Stellungnahmen und fasst den Wirksam-
keitsbeschluss für die 5. Flächennutzungsplanänderung. 

 

3 ANLASS DER PLANÄNDERUNG 

Anlass der nun vorliegenden 5. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans ist 
die Planung der Gemeinde Gutach i.Br. den Katastrophenschutz zu zentralisieren und 
zu konzentrieren, so dass ein schlagkräftiges Team im Notfall schnell Hilfe leisten 
kann. Um dies zu erreichen sollen die heutigen Abteilungsfeuerwehren in Gutach zu-
sammengelegt und an einem optimalen Standort innerhalb des Versorgungsgebiets 
angesiedelt werden. Die Altstandorte sind schon heute nicht mehr tragfähig und der 
Ausbau einer dieser Standorte für eine gemeinsame Feuerwehr nicht möglich. Darüber 
hinaus braucht auch die Kreisrettungswache dringend einen neuen Standort, da ihr 
bisheriger aufgrund der Erweiterung der Feuerwehr in Waldkirch in absehbarer Zeit 
nicht weiter zur Verfügung stehen wird. Die Kombination von Feuerwehr, Rettungs-
dienst und Bauhof an einem verkehrlich gut angebundenen Standort, zentral im Ver-
sorgungsgebiet soll dementsprechend den Katastrophenschutz in der Region verbes-
sern, die Rettungswege verkürzen, v.a. für die Gemeinde Simonswald wird es hier-
durch zu signifikanten Verbesserungen kommen, und die Unterbringung der Retter und 
ihrer Ausrüstung auf den aktuellen Stand bringen, so dass angemessene Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden können. 

Darüber hinaus ist die ursprünglich geplante Ansiedlung der Straßenmeisterei an die-
sem Standort nicht mehr vorgesehen, so dass auch noch Flächenpotenziale vorhan-
den sind. Dementsprechend soll die bereist überplante Fläche angepasst, neu zuge-
schnitten und geringfügig um etwa 0,04 ha erweitert werden. 

Darüber hinaus sieht die Gemeinde durch die geplante Ansiedlung dieser Vorhaben im 
Bereich des Bauhofs auch die positiven Entwicklungsmöglichkeiten an den Altstandor-
ten. Vor allem im Bereich der Feuerwehrstandorte können in zentraler Lage angemes-
sene Nutzungen untergebracht werden, welche die Gemeinde weiter aufwerten und 
stärken. 

4 ÄNDERUNGSBEREICH 

4.1 Lage und Größe des Änderungsbereichs 

Der Änderungsbereich befindet sich zwischen der Elztalbahn, der Landesstraße L173, 
der Gemeindeverbindungsstraße und landwirtschaftlichen Flächen zwischen Bleibach 
und Gutach. Die Fläche hat eine Größe von 1,77 ha und umfasst die bereits durch den 
kommunalen Bauhof und den Recyclinghof in Anspruch genommene Flächen, sowie 
die angrenzenden Grünflächen im Norden und Süden des Bauhofs. 

Durch die nun vorliegende 5. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans wird die 
3. punktuelle Änderung vollständig überlagert. 
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Luftbild mit Darstellung des Plangebiets (rote Strichlinie) 

4.2 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wald-
kirch / Gutach i.Br. / Simonswald ist das Plangebiet einerseits als geplante Gemeinbe-
darfsfläche mit der Zweckbestimmung „Kommunaler Bauhof und Straßenmeisterei“, 
andererseits als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Begrenzt wird die Fläche im 
Norden, Westen und Osten durch die bestehenden Verkehrstrassen, während im Sü-
den weitere landwirtschaftliche Flächen angrenzen. 

 
Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan i.d.F. der 4. punktuellen Änderung mit Darstellung 
des Plangebiets (rote Strichlinie) o.M. 
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4.3 Ziele der Raumordnung 

Im Bereich des Plangebiets stellt der gültige Regionalplan Südlicher Oberrhein in der 
Fassung der Fortschreibung des Regionalplans keine Ziele der Raumordnung dar, so 
dass durch die nun vorliegende 5. punktuelle Flächennutzungsplanänderung keine Zie-
le der Raumordnung beeinträchtigt werden. Unter diesen Voraussetzungen kann das 
Verfahren zur 5. punktuellen Flächennutzungsplanänderung durchgeführt werden. 

 
Ausschnitt Regionalplan Südlicher Oberrhein mit Darstellung des geplanten Standorts (rote Strichlinie) 

4.4 Bestandssituation 

Das Plangebiet wird heute unterschiedlich genutzt. Im zentralen Bereich wurde der 
kommunale Bauhof der Gemeinde Gutach i.Br. errichtet und durch die Anlage eines 
Recyclinghofes ergänzt. Die nördlich angrenzenden Flächen bis zur Landesstraße 
wurden als Grünflächen angelegt, während die südlich angrenzenden Flächen als 
Grünland landwirtschaftlich genutzt werden. Die Trassen der Elztalbahn und der Ge-
meindeverbindungsstraße „Auf dem Schönwasen“ grenzen im Westen und Osten an, 
werden jedoch nicht in die Planungen integriert. In einer Entfernung von etwa 15 bis 
85 m verläuft die Wilde Gutach, deren Randbereiche sowohl als Überschwemmungs-
gebiet als auch als FFH-Gebiet ausgewiesen sind. Beide Schutzgebiete werden durch 
die Planungen jedoch nicht berührt. 

4.5 Inhalt der Änderung 

Die Darstellungen im Änderungsbereich sollen entsprechend der realisierten und ge-
planten Nutzung neu angeordnet und entsprechend dargestellt werden. So soll der 
zentrale Bereich als Gemeinbedarfsfläche erhalten, neu zugeschnitten und den geplan-
ten Nutzungen entsprechend gegliedert werden, wobei die Zweckbestimmung geän-
dert wird, so dass neben dem kommunalen Bauhof statt der Straßenmeisterei nun die 
Feuerwehr und Rettungsdienste hier angesiedelt werden können. Der bereits realisier-
te Recyclinghof wird ebenfalls in die Zweckbestimmung mit aufgenommen. Die nördlich 
und südwestlich angrenzenden Flächen werden als öffentliche Grünflächen dargestellt, 
da hier zum einen der notwendige Ausgleich realisiert werden soll, zum anderen soll 
hier das anfallende Niederschlagswasser der angrenzenden Gemeinbedarfsflächen zur 
Versickerung gebracht werden. 
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Geplante Darstellung der 5. 
punktuellen Flächennutzungs-
planänderung 

4.6 Standortsauswahl 

Im Zuge der 3. punktuellen Flächennutzungsplanänderung wurde im August 2008 eine 
umfangreiche Standortalternativenprüfung durchgeführt, in der 8 potenzielle Flächen 
innerhalb der Gemeinde untersucht wurden. Unter der Maßgabe, dass der kommunale 
Bauhof und die Straßenmeisterei zusammen an einem Standort realisiert werden soll-
ten, um Synergieeffekte zu nutzen, wurde eine Fläche gesucht, die die verschiedenen 
Kriterien berücksichtigte. In der Abwägung der verschiedenen Vor- und Nachtteile der 
verschiedenen Flächen gegeneinander und untereinander, wurde der gewählte Stand-
ort südlich der L 173 als der Beste bewertet. Dementsprechend wurde der Flächennut-
zungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt. 

Zwischenzeitlich haben sich die Planungen dahingehend geändert, dass die Straßen-
meisterei nun doch nicht an diesem Standort realisiert werden soll, so dass zwar der 
Bauhof und der Recyclinghof realisiert wurden, nicht jedoch die Straßenmeisterei. 
Schon in der ursprünglichen Standortuntersuchung wurde die Möglichkeit einer späte-
ren Erweiterung mit in die Überlegungen einbezogen, da schon damals abzusehen 
war, dass mittelfristig auch die Feuerweher von Gutach verlagert werden sollte. Durch 
den Wegfall der geplanten Straßenmeisterei möchte die Gemeinde nun die Möglichkeit 
nutzen, die verbleibenden Flächenpotenziale am Standort zu nutzen, so dass mit einer 
nur geringfügigen Erweiterung des Standortes von etwa 0,04 ha, die geplanten Nut-
zungen ebenfalls hier angesiedelt werden können. 

Alternative Standorte innerhalb der Darstellungen des Flächennutzungsplans stehen 
der Gemeinde nicht zur Verfügung, da keine anderen Gemeinbedarfsflächen mit der 
Zweckbestimmung Feuerwehr oder Rettungsdienst zur Verfügung stehen. 

4.7 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über eine Grundstücksein- und  
-ausfahrt an die Gemeindeverbindungsstraße „Auf die Schönwasen“. Diese wurde im 
Zuge der Errichtung des kommunalen Bauhofs angelegt und soll nun zusätzlich auch 
für die Feuerwehr und den Rettungsdienst genutzt werden können. Aufgrund der recht-
lichen Anforderungen an die Feuerwehr und den Rettungsdienst bezüglich getrennter 
Zufahrten für die eintreffenden Rettungskräfte und die ausfahrenden Fahrzeuge, wird 
eine weitere direkte Zufahrt für die ausfahrenden Rettungswagen errichtet. Somit kann 
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das klassifizierte Straßennetz auf kurzem Wege ohne die Inanspruchnahme von 
Wohnstraßen erreicht werden. 

Bezüglich der technischen Infrastruktur wurde die notwendige Erschließung für den 
Bauhof bereits realisiert. Im Zuge der Errichtung der geplanten Neubebauung für die 
Feuerwehr und den Rettungsdienst, kann an die bereits bestehende Infrastruktur an-
geschlossen werden, so dass die Erschließung gesichert ist. 

4.8 Flächenbilanz 

Die Flächenbilanz gibt die Veränderungen in der Darstellung des Flächennutzungs-
plans wieder. Bei der Interpretation der Flächenangaben ist zu beachten, dass der Flä-
chennutzungsplan nicht als parzellenscharf anzusehen ist. 

Flächennutzung  Fläche in ha 

 Bisherige 
Darstellung  

Zukünftige 
Darstellung 

Gemeinbedarf 1,32 1,36 

Öffentliche Grünfläche - 0,41 

Landwirtschaftliche Fläche 0,45 - 
   

 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans kommt es zu einer zusätzlichen Inan-
spruchnahme bisher unbebauter Flächen in einer Größe von 0,04 ha. Weitere landwirt-
schaftlich genutzte Flächen werden in einer Größe von 0,41 ha in Anspruch genom-
men und in öffentliche Grünfläche umgewandelt, so dass diese keiner Bebauung zuge-
führt werden. 

5 UMWELTBERICHT 

Parallel zur vorliegenden Flächennutzungsplanänderung wird durch das Büro Winski 
ein Umweltbericht erarbeitet. Er liefert mit der Darstellung der Untersuchungsergebnis-
se der Umweltprüfung eine Grundlage zur Standort-Bewertung und somit wichtiges 
Abwägungsmaterial. Zur Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung wird im Rahmen der Frühzeitigen Behördenbeteiligung ein „Scoping“ durchge-
führt. 

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Bestandteil der Begründung und liegt den 
Unterlagen als Begründung – Teil 2 bei. Auf den parallel im Verfahren begriffenen Be-
bauungsplan „Erweiterung der Gemeinbedarfsfläche für Feuerwehr und Rettungs-
dienst“ und dessen Begründung mit dem gesonderten Umweltbericht wird hingewie-
sen. Im Sinne der Abschichtung der Planung wird der Umweltbericht zur Flächennut-
zungsplanänderung auf die großräumlichen Aspekte begrenzt. 

 

Waldkirch, den 

 

 

Roman Götzmann     Der Planverfasser 

Der Vorsitzende der vereinbarten  
Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch /  
Gutach i.Br. / Simonswald 
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Änderungsbereich: Gemeinbedarfsfläche „Kommunaler 
Bauhof, Recyclinghof, Feuerwehr und Rettungsdienst“ 
im Ortsteil Bleibach 

Gutach i.Br.

 

 

 Flächendaten  FNP Darstellung  Entwicklungsziele 

Größe: ca. 1,77 ha 

Lage:  im Ortsteil Bleibach, östlich 
der Elztalbahn, südlich der L 173 
und westlich der Gemeindeverbin-
dungsstraße 

Topographie: eben 

Nutzung: teilweise bebaut, Grünflä-
chen und landwirtschaftliche Nut-
zung (Grünland) 

bisher:  
Gemeinbedarfsfläche „Kommu-
naler Bauhof und Straßenmeis-
terei“  (1,32 ha) und landwirt-
schaftliche Fläche (0,45 ha) 

geplant:  
Gemeinbedarfsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Kommuna-
ler Bauhof, Recyclinghof, Feu-
erwehr und Rettungsdienst“ 
(1,36 ha) und öffentliche Grün-
fläche (0,41 ha) 

Da auf die ursprünglich geplante Straßen-
meisterei des Landkreises an diesem 
Standort verzichtet wird, soll nun die Feuer-
wehr der Gemeinde und der Rettungsdienst 
des Kreises an diesen Standort verlagert 
werden, um Synergieeffekte zu schaffen 
und die konfliktbeladenen innerörtlichen 
Situationen zu verbessern. 

Übergeordnete räumliche Planungen und rechtliche Vorgaben 

Lage im Bereich einer Überflutungsgefahr bei Hochwasserereignissen mit niedriger Wahrscheinlichkeit (HQextrem) 
mit einer errechneten Überflutungstiefe von bis zu 0,1 m (Hochwassergefahrenkarte) 

Südlich des Plangebiets (außerhalb) liegen: 

 das FFH-Gebiet „Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach“ (Nr. 7914341) 

 das festgesetzte Überschwemmungsgebiet (HQ100) 

 das Biotop „Wilde Gutach zwischen Ottensteg und Kregelbach“ (Nr. 178143160147) und das Biotop „Elz und 
Wilde Gutach zwischen Eulenwald und Firma Gütermann“ (Nr. 178133160185) 

Westlich des Plangebiets (außerhalb) entlang der Elztalbahn liegt das Biotop „Feldgehölze an d. Eisenbahn zwi-

schen Silberwald und Wilder Gutach“ (Nr. 178143160145) 
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Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt (Schutzgüter) 

Lage / Standortgunst / Entwicklungspotenzial Eignung 

Der Standort zwischen den Ortsteilen Gutach und Bleibach bietet vor allem aufgrund 
seiner Lage an der L 173 und der Gemeindeverbindungsstraße und der Nähe zur B 
294 einen optimalen Standort für die Entwicklung des Bauhofs, der Feuerwehr und 
des Rettungsdienstes. Die betreuten Einsatzbereiche und Strecken können schnell 
erreicht werden, ohne angrenzende Nutzungen zu beeinträchtigen. 

geeignet 

 Erschließbarkeit / Entwicklungsökonomie Eignung 

Das Plangebiet liegt zwischen den Verkehrstrassen der Elztalbahn, der L 173 und 
der Gemeindeverbindungsstraße „Auf dem Schönwasen“. Teile der dargestellten 
Nutzung sind bereits realisiert und die Erschließung erfolgt über die Gemeindever-
bindungsstraße. Feuerwehr und Rettungsdienst werden über eine zusätzliche Zu-
fahrt direkt an die Gemeindeverbindungsstraße angebunden. Durch die Lage an der 
überörtlichen L 173, kann ein schnelles Erreichen der Einsatzbereiche ermöglicht 
werden. 

Die technische Infrastruktur ist bereits vorhanden und kann genutzt werden. 

geeignet 

 
Nutzungskonflikte / Immissionen (Schutzgut Mensch) Erheblichkeit / Konflikte 

Durch die geplante Nutzung des Plangebiets für die Feuerwehr sowie den Ret-
tungsdienst kommt es ganzjährig durch das Ausrücken der Einsatzfahrzeuge zu 
Lärmemissionen. Aufgrund der abgerückten Lage werden jedoch keine anderen 
Nutzungen beeinträchtigt, so dass Nutzungskonflikte nicht zu erwarten sind. 

Das Plangebiet grenzt an die Gleisanlagen der Elztalbahn, die voraussichtlich 2020 
elektrifiziert werden wird. Die erforderlichen Mindestabstände sind einzuhalten. 

geeignet 

 Kultur- und sonstige Sachgüter 

 

Erheblichkeit / Konflikte 

Im Plangebiet sind keine Kultur- und sonstige Sachgüter bekannt. keine 

 

Landschafts- und Ortsbild, Erholung Erheblichkeit / Konflikte 

Mit der direkt angrenzenden Lage der Fläche an den bestehenden Bauhof besteht 
im Nahbereich bereits eine Vorbelastung des Plangebietes. Im Osten direkt an die 
Planungsfläche angrenzend verläuft die Gemeindeverbindungsstraße.  

Gegenüber der L 173 schließt sich der südliche Ortsrand Bleibachs (Mischgebiet) 
an. Der Planbereich liegt somit nicht isoliert in der Landschaft, sondern ist an die 
Siedlungsfläche angeschlossen.  

Naherholungsinfrastruktur ist nicht vorhanden. 

gering 

 Boden Erheblichkeit / Konflikte 

Für das Gebiet liegt die geologische Einheit Auensand über Kies- und Geröllablage-
rungen vor. Daraus ergibt sich gemäß den Angaben des LGRB-MAPSERVERS 
(2019) folgender Bodentyp: Auengley und Brauner Auenboden-Auengley. Nach der 
Bodenbewertung auf Basis von ALK und ALB ist der Bodentyp insgesamt von mittle-
rer Wertigkeit (2,33) hinsichtlich der Bodenfunktionen. Für die unbebauten Flächen 
der Gemeinbedarfsflächen, sowie den unbefestigten Weg kann ein Wert von 1,0 
(geringe Wertigkeit) hinsichtlich der Bodenfunktionen angenommen werden. 

mittel 

 Grundwasser Erheblichkeit / Konflikte 

Das Plangebiet liegt im Bereich der hydrogeologischen Einheit Jungquartiäre Fluss-
kiese und Sande. Diese wird als Grundwasserleiter (im Gegensatz zu einem 
Grundwassergeringleiter) eingestuft. Das Schutzpotential der Grundwasserüberde-
ckung ist gering. 

Durch die entstehende Flächenversiegelung wird es zu einer verringerten Grund-
wasserneubildung kommen. Bei der Planung müssen kompensatorische Maßnah-
men zur Förderung der Versickerung vorgesehen werden (z.B. wasserdurchlässige 
Beläge, Versickerungsmulden). 

gering 
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Oberflächenwasser Erheblichkeit / Konflikte 

Im Süden der Fläche verläuft in einem Abstand von ca. 15 bis 80 m die Wilde Gut-
ach. Der nördliche Gewässerrand ist als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen, 
welches bis ca. 5 Meter an den Geltungsbereich heranragt. Der aquatische Lebens-
raum der Wilden Gutach ist als Bestandteil des FFH-Gebietes „Rohrhardsberg, 
Obere Elz und Wilde Gutach“ geschützt. Das Plangebiet liegt weder innerhalb des 
Überschwemmungsgebietes noch innerhalb des FFH-Gebietes. 

Bei der Planung müssen Einhaltung geeigneter Vorkehrungen, um den Eintrag 
wassergefährdender Stoffe in Oberflächengewässer zu vermeiden. 

gering 

  

Klima / Luft 

 

Erheblichkeit / Konflikte 

Über der Vegetationsfläche der Wiese findet nachts eine Auskühlung der Luft statt, 
so dass die Fläche zur Frisch- und Kaltluftbildung insbesondere im Sommer beiträgt. 
Die Planungsfläche liegt in der Ebene und hat daher keinen Einfluss auf die Bildung 
einer gerichteten Luftströmung. Da die Fläche aber am Ausgang des Simonswälder 
Tals liegt, wird sie Teil des talabwärts gerichteten Stromes von Kaltluft, der in den 
hochgelegenen Offenlandflächen des Simonswälder Tales seinen Ausgang nimmt 
und dem Gefälle der Wilden Gutach folgend ins Elztal abfließt. 

Aufgrund der relativ geringen Flächengröße des Gebietes und bei entsprechender 
Durchgrünung werden die Folgen für das Lokal-Klima voraussichtlich nicht spürbar 
werden. 

gering 

 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Erheblichkeit / Konflikte 

Der Großteil der Fläche ist bereits überbaut und wird als Gemeinbedarfsfläche ge-
nutzt. 

Im nördlichen Bereich ist eine Grünfläche mit Gehölzpflanzungen angelegt. Die 
südlich an die Gemeinbedarfsfläche angrenzende Fläche wird landwirtschaftlich 
genutzt. Sie kann als mäßig artenreiche Fettwiese eingestuft werden. 

Zusammenfassend sind folgende Biotoptypen auf der Fläche zu finden: 

• Gemeinbedarfsfläche (60.10 / 60.50) 

• Grünflächen F1, F2 (41.20) 

• Unbefestigter Weg (60.24)  

• Fettwiese mittlerer Standorte (33.41) 

Bereits 2012 / 2013 wurden im Zuge des Bebauungsplanverfahrens „Gemeinbe-
darfsfläche Kommunaler Bauhof und Straßenmeisterei“, welches den aktuellen 
Änderungsbereich weitgehend überlagert, eine artenschutzrechtliche Untersuchung 
durchgeführt. 

Es war mit Betroffenheiten der Tiergruppen Vögel, Fledermäuse, Zauneidechsen 
und Tagfalter zu rechnen. 

Nach einer Einschätzung vom 25.04.2019 sind keine erheblichen Störungen für 
bedrohte oder seltene Tierarten im Eingriffsraum durch die geplanten Maßnahmen 
zu erwarten. Es wird empfohlen, die eigentlichen Bautätigkeiten außerhalb der Brut-
zeit der Vögel (April – Juli) durchzuführen (vgl. Gutachten Dr. Hohlfeld 2019). 

mittel 
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Abwägung / Bewertungsergebnis / Empfehlung 

(x) geeignet; ggf. mit Auflagen (§ 21 BNatSchG) 
(  ) bedingt geeignet 
(  ) ungeeignet 

Aus ortsplanerischer Sicht ist das Gebiet unter Auflagen für die Ausweisung einer Gemeinbe-
darfsfläche geeignet. 

Aus Landschaftsplanerischer Sicht ist das Gebiet für die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche 
geeignet. Für die Schutzgüter sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

 

Vermeidungs- / Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen und Vorgaben 
für die Bebauungsplanung 

Gebäudestruktur: Der Bebauungsplan sollte Vorgaben zu einer angemessenen Bauweise ma-
chen, so dass die Bebauung die abgerückte Lage berücksichtigt. 

Die Anbaubeschränkungen zur Landesstraße L 173 gem. § 22 Straßenge-
setz sind zu berücksichtigen. Ebenso sind zu den Gleisanlagen entspre-
chende Abstände einzuhalten. 

Grünordnung: Ausarbeitung eines Umweltberichts zum Bebauungsplan mit Eingriffs-
/Ausgleichsbetrachtung und Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und 
Kompensation von möglichen Eingriffen in die Schutzgüter Mensch, Pflan-
zen / Tiere, Boden, Wasser, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter 

Überprüfung der artenschutzrechtliche Belange (Fauna) im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens 

Bautätigkeiten sind außerhalb der Brutzeit der Vögel (April – Juli) durchzu-
führen  

Ein- und Durchgrünung des Gebiets 

Flächenversiegelung soweit wie möglich minimieren 

Verwendung wasserdurchlässiger Beläge Stellflächen. 

Einhaltung geeigneter Vorkehrungen, um den Eintrag wassergefährdender 
Stoffe in das Grundwasser und in Oberflächengewässer zu vermeiden 

Altlasten: Etwaige Vorbelastungen sind nicht bekannt. Das Plangebiet liegt im aktuell 
abgegrenzten Bodenbelastungsgebiet durch den historischen Bergbau. 

 


